
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Tagungszentrum  
in der Sparkassenakademie Bayern 

 
 
I. Geltungsbereich 

1) Diese Geschäftsbedingungen gelten für die Anmietung von Gästezimmern, Tagungs-, Bankett- 
und Veranstaltungsräumen und den damit verbundenen Leistungen und Lieferungen der 
Sparkassenakademie Bayern zum Zweck der Durchführung von Veranstaltungen. 

2) Die Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies ausdrücklich schrift-
lich vereinbart wurde.  

 
 
II. Vertragsabschluss, Vertragspartner, Haftung 

1) Der Vertrag kommt durch die Annahme der Bestellung durch die Sparkassenakademie 
zustande.  Der Sparkassenakademie bleibt es frei, die Buchung mündlich, fernmündlich oder 
schriftlich (auch per E-Mail) zu bestätigen.  

2) Falls eine Reservierungsbestätigung aus Zeitgründen nicht mehr möglich ist, gilt der Vertrag 
mit der Bereitstellung der Räume als abgeschlossen.  

3) Weicht der Inhalt der Reservierungsbestätigung vom Inhalt der Bestellung ab, wird der 
abweichende Inhalt der Bestätigung für beide Vertragspartner dann verbindlich, wenn der 
Veranstalter oder Besteller nicht innerhalb 10 Tagen nach Zugang der Bestätigung schriftlich 
widerspricht.  

4) Ist der Besteller nicht selbst der Veranstalter, haftet er zusammen mit dem Veranstalter 
gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag.  

5) Die Sparkassenakademie haftet für ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag. Diese Haftung ist 
auf Leistungsmängel beschränkt, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen 
sind. Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht für die 
Verletzung von Leben, Körper oder der Gesundheit. Sollten Störungen und Mängel an den 
Leistungen der Sparkassenakademie auftreten, wird die Sparkassenakademie nach Kenntnis 
bemüht sein, diese zu beheben. Der Kunde ist verpflichtet, rechtzeitig darauf hinzuweisen und 
das Zumutbare beizutragen und den Schaden gering zu halten.  

 
 

III. Leistungen, Preise und Zahlungsbedingungen 
1) Die Sparkassenakademie ist verpflichtet, die vom Kunden  bestellten und zugesagten Leistun-

gen zu erbringen.  
2) Optionsdaten sind für beide Vertragspartner bindend. Die Sparkassenakademie behält sich 

das Recht vor, nach Ablauf die reservierten Zimmer und Räume anderweitig zu vermieten.  
3) Der Kunde ist verpflichtet, die vereinbarten Preise für die in Anspruch genommenen 

Leistungen zu zahlen. Dies gilt auch für die vom Kunden veranlassten Auslagen an Dritte und 
Forderungen von Urheberrechteverwertungsgesellschaften.  

4) Die Preise können von der Sparkassenakademie geändert werden, wenn der Kunde 
nachträglich die  Anzahl der gebuchten Zimmer oder die Aufenthaltsdauer ändert und die 
Sparkassenakademie dem zustimmt.  

5) Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Leistungsbereitstellung sechs 
Monate, so behält sich die Sparkassenakademie das Recht vor, Preisänderungen vorzu-
nehmen. Änderungen der Mehrwertsteuer gehen unabhängig vom Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses zu Gunsten oder zu Lasten des Leistungsnehmers.  

6) Reservierte Gästezimmer stehen dem Gast am Anreisetag ab 13:00 Uhr, am Abreisetag bis 
08:30 Uhr zur Verfügung. Sofern nicht ausdrücklich eine spätere Ankunftszeit vereinbart 
wurde, behält sich die Sparkassenakademie das Recht vor, bestellte Gästezimmer nach      
20:00 Uhr anderweitig zu vergeben.  

7) Bei verspäteter Räumung des Zimmers, kann die Sparkassenakademie diese vertragsüber-
schreitende Nutzung zu 50 % des vollen Logispreises in Rechnung stellen.  

8) Haustiere sind ausdrücklich nicht erlaubt. 
9) Das Mitbringen von Speisen und Getränken bedarf der vorherigen Genehmigung durch die 

Sparkassenakademie. 
10) Rechnungen sind  binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen. Bei 

Zahlungsverzug ist die Sparkassenakademie berechtigt, Zinsen in Höhe von 5 % über dem 
Basiszinssatz zu verlangen. Der Sparkassenakademie bleibt der Nachweis eines höheren 
Schadens vorbehalten.  

11) Die Sparkassenakademie ist berechtigt, eine angemessene Vorauszahlung zu verlangen. Die 
Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag schriftlich vereinbart 
werden.  
 
 



IV. Rücktritt des Kunden  
1) Ein kostenfreier Rücktritt des Kunden von dem mit der Sparkassenakademie geschlossenen 

Vertrag bedarf der schriftlichen Zustimmung (auch per E-Mail) der Sparkassenakademie. 
2) Tritt der Veranstalter zwischen der 8. und 4. Woche vor dem Termin zurück, ist die 

Sparkassenakademie berechtigt  50 %, bei Rücktritt nach der 4. Woche vor dem Termin 80 %, 
der vereinbarten Leistungen in Rechnung zu stellen.  

3) Bei Abbestellung von einzelnen Hotelzimmern werden ab 14 Tage vor Beginn der Veranstal- 
tung 80 %, bei Nichtanreise am Veranstaltungstag ohne vorherige Absage 100% des Zimmer-
preises in Rechnung gestellt.  

4) Bei Um- bzw. Abbestellung sowie Nichtanreise ohne vorherige Abbestellung von reservierten 
Hotelzimmern und Tagungsräumen werden ab 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung 50 % der 
vereinbarten Leistung in Rechnung gestellt.  

5) Die Stornokosten vermindern sich in dem Umfang, in dem es der Sparkassenakademie möglich 
ist, Gästezimmer und Tagungsräume anderweitig zu vermieten.  

 
 
V. Rücktritt der Sparkassenakademie 

1) Die Sparkassenakademie ist berechtigt dann vom Vertrag zurückzutreten, wenn 
• höhere Gewalt oder andere von der Sparkassenakademie nicht zu vertretende Umstände die 

Erfüllung des Vertrages unmöglich bzw. unzumutbar machen,  
• Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen (z. B. über 

die Veranstaltung oder den Zweck der Veranstaltung) gebucht wurden, 
• es begründeten Anlass zu der Annahme gibt, dass durch die gebuchte Veranstaltung der 

reibungslose Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder der gute Ruf der Sparkassenakademie 
beeinträchtigt werden kann. 

2) Die Sparkassenakademie hat den Kunden von der Ausübung des Rücktrittrechts unverzüglich 
zu informieren.  

3) Bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden  werden unverzüglich erstattet. 
4) Schadensersatzansprüche des Kunden gegenüber der Sparkassenakademie sind in diesen 

Fällen ausgeschlossen.  
 
 
VI. Schäden oder Verluste mitgebrachter Gegenstände 

1) Die Sparkassenakademie übernimmt keine Haftung  für Verlust oder Schäden  an mitgebrach-
ten Gegenständen des Kunden, seiner Mitarbeiter, seiner Erfüllungsgehilfen oder seiner 
Besucher, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Sparkassenakademie.  

 
 

VII. Haftung des Kunden 
1) Der Kunde haftet für Verluste oder Beschädigungen, die durch ihn, seine Mitarbeiter, 

sonstige Hilfskräfte, Teilnehmer und Besucher der Veranstaltung oder Erfüllungsgehilfen 
verursacht werden. Es obliegt dem Kunden, Versicherungen abzuschließen, die dieses Risiko 
abdecken.  

2) Die Sparkassenakademie kann im Einzelfall den Nachweis solcher Versicherungen verlangen.  
3) Es ist nicht gestattet, Dekorationsmaterial, Seminarunterlagen oder sonstige Gegenstände 

an Wänden, Türen oder Fenstern zu befestigen. Der Veranstalter haftet dafür, dass 
Dekorationsmaterial oder die sonstigen Gegenstände den feuerpolizeilichen Anforderungen 
entsprechen.  

4) Soweit dem Kunden, auch gegen Entgelt, ein Stellplatz auf dem akademieeigenen Parkplatz 
zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhan-
denkommen oder Beschädigung auf dem Akademiegrundstück abgestellter oder rangierter 
Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet die Sparkassenakademie nicht.  

 
 
VIII. Schlussbestimmungen 

1) Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser Geschäfts-
bedingungen sollen schriftlich erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den 
Kunden sind unwirksam.  

2) Erfüllungsort ist der Sitz der Sparkassenakademie. Gerichtsstand ist der Sitz des Sparkassen-
verbandes Bayern in München.  

3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und 
des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.  

4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB für Veranstaltungen und Beherbergungsauf-
nahmen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

 


